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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der ersten
Etappe der DSG-Revision, welche nur die Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzgebungsprojektes umfasste. Die Schweiz hätte ihr Datenschutzrecht eigentlich
bis zum 1. August 2018 an die EU-Richtlinie 2016/680 betreffend den Datenschutz in
Strafsachen anpassen müssen, war damit im September also schon leicht im Verzug.
Obwohl sich Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) nicht sonderlich
begeistert von der Etappierung der Vorlage zeigte – der Schengen-relevante Teil sei
nicht der einzige, der zügig abgeschlossen werden sollte, denn die übrigen
Bestimmungen seien zwar nicht für das Fortbestehen der Schengen-Assoziierung, aber
sehr wohl für den Angemessenheitsbeschluss relevant und somit nicht weniger wichtig
–, appellierte sie an den Rat, das Beste daraus zu machen und den eingeschlagenen
Weg möglichst rasch weiterzugehen.
Nachdem die kleine Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, wurde
auch hier, wie zuvor im Nationalrat, die Diskussion geführt, ob die gewerkschaftlichen
Ansichten in der Definition der besonders schützenswerten Personendaten explizit
aufgeführt werden müssten oder ob man diese streichen könne, da sie von den
politischen und weltanschaulichen Ansichten erfasst würden. Wie der Nationalrat
sprach sich auch der Ständerat mehrheitlich für die Streichung der gewerkschaftlichen
Ansichten aus, obwohl, wie von Bundesrätin Sommaruga und Minderheitsvertreter
Stöckli (sp, BE) angemerkt, dieser Antrag gar nie begründet worden sei. Materiell
änderte sich damit nichts im Vergleich zum geltenden Recht, weshalb sowohl die
Justizministerin als auch der Minderheitsvertreter letztlich vergebens die
Notwendigkeit dieser Anpassung – notabene in einem ohnehin befristeten Gesetz –
angezweifelt hatten. Als zweite Änderung und damit neue Differenz zum Nationalrat
verbot der Ständerat dem EDÖB grundsätzlich die Ausübung jeglicher Nebentätigkeiten,
unabhängig davon, ob diese vergütet werden oder nicht. Abweichend vom Grundsatz
soll der Bundesrat eine solche jedoch gestatten können, wenn der EDÖB dadurch nicht
in der Ausübung seiner Tätigkeit, seiner Unabhängigkeit und seinem Ansehen
beeinträchtigt wird. Diese Absicht hatte bereits der Bundesrat in seinem Entwurf
gezeigt, der Ständerat habe jetzt aber die «richtige Perspektive» und die «richtige
Formulierung» gefunden, so Bundesrätin Sommaruga. Einstimmig verabschiedete die
kleine Kammer das Schengen-Datenschutzgesetz mit dieser einen verbleibenden
Differenz. Ebenfalls einstimmig genehmigte sie auch den Notenaustausch zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 zum
Datenschutz in Strafsachen.
Der Nationalrat räumte die Differenz daraufhin oppositionslos aus und nahm das
Schengen-Datenschutzgesetz in der Schlussabstimmung mit 182 zu 11 Stimmen an. Der
Genehmigung des Notenaustausches stimmte er mit 139 zu 45 Stimmen zu; dagegen
opponierte ein Grossteil der SVP-Fraktion. Im Ständerat passierten beide Entwürfe die
Schlussabstimmung einstimmig. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Diskussion um die Gültigkeit der Durchsetzungs- sowie der Ecopopinitiative wurde
2014 fortgeführt. Einzelne Ständeräte – unter anderen Urs Schwaller (cvp, FR), Verena
Diener (glp, ZH) oder Hans Stöckli (sp, BE) – wollten eine grundsätzliche Debatte über
eine strengere Handhabe der Ungültigkeitsgründe für Volksinitiativen (Verletzung von
Einheit der Form, Einheit der Materie oder zwingender Bestimmungen des
Völkerrechts, oder offensichtliche Undurchführbarkeit). Der Bundesrat hatte für die
Ecopop-Initiative Gültigkeit und bei der Durchsetzungsinitiative Teilungültigkeit
beantragt. Die Kammern folgten letztlich beiden Vorschlägen, allerdings nicht ohne
längere Diskussionen. Der Wunsch nach einer verbindlicheren Liste mit Kriterien zur
Beurteilung von Volksinitiativen wurde Anfang Juni bei der Beratung der
Erbschaftssteuerinitiative im Ständerat noch einmal laut geäussert. Die kleine Kammer
wies die Botschaft für das Volksbegehren zurück an ihre Kommission, um die Frage der
Gültigkeit erneut zu klären: Es wurde moniert, dass die Initiative die Einheit der Materie

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2014
MARC BÜHLMANN
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verletze, weil sie Erbschaften besteuern und die AHV finanzieren wolle. Zudem verlange
sie eine rückwirkende Besteuerung, was gegen den Vertrauensgrundsatz verstosse.
Ende September beurteilte die kleine Kammer die Initiative dann zwar als gültig, die
Diskussionen im Ständerat fachten die gesellschaftliche Debatte zum Thema aber
weiter an. Auf der einen Seite wurde ein 'in dubio pro popolo' vertreten, das auch
bisher vom Parlament angewandt worden sei. Die Volksinitiative müsse ihre Funktion als
Korrektiv von unten ohne Einschränkungen wahren. Auf der anderen Seite wurde
kritisiert, dass die politisch handelnde Bundesversammlung nicht der geeignete Akteur
sei, um die Gültigkeit von Initiativen zu prüfen. Dies müsse von einem juristisch
geschulten Gremium oder von einem Verfassungsgericht geleistet werden. Die Debatte
berührte auch die Frage nach Einschränkung der so bezeichneten 'Initiativenflut'. Mit
der Verschärfung oder dem Ausbau von Ungültigkeitsgründen solle radikalen Initiativen,
die nur schwer umsetzbar seien, zum Vornherein die Zähne gezogen werden.
Vorschläge für einen solchen Ausbau von Ungültigkeitsgründen umfassten etwa die Idee
eines Verbots des Verstosses gegen die Grundwerte des demokratischen Rechtsstaates,
ein Gebot der Verhältnismässigkeit oder ein Rückwirkungsverbot. 2

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Au mois d’avril, le Conseil national a traité deux objets relatifs à la révision des
compétences du Conseil fédéral pour la conclusion et l’application provisoire de
traités internationaux de portée mineure. Le premier objet émane du gouvernement et
se veut une réponse à la motion « Base légale pour la conclusion de traités
internationaux par le Conseil fédéral », déposée par la commission de politique
extérieure du Conseil des Etats (CPE-CE), et à la motion "Révision des bases légales
régissant la conclusion d'un traité international par le Conseil fédéral" déposée par la
commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN). Dans son
message, le Conseil fédéral propose de garder ses compétences pour conclure seul des
traités internationaux de portée mineure. Concernant l’application provisoire des
traités internationaux, il suggère que tout accord refusé par les deux tiers des membres
de chacune des commissions compétentes ne puisse pas faire l’objet d’une application
provisoire. La commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) n’a
pas retenu cette variante. Elle a préféré présenter une version selon laquelle le Conseil
fédéral devrait obtenir l’accord des deux commissions avant de décider de l’application
provisoire d’un traité international. En cas de divergence entre les deux commissions et
d’un deuxième refus, le Conseil fédéral ne pourrait donc pas appliquer un traité
international à titre provisoire. Le Conseil national a suivi sa commission en refusant à
l’unanimité la proposition initiale. Le deuxième objet traité en parallèle par le Conseil
national, soit l’initiative parlementaire Joder (udc, BE; 10.457), vise également une
limitation des pouvoirs gouvernementaux, mais elle va plus loin. En effet, l’initiative
souhaite que le Conseil fédéral ne puisse décider de l’application provisoire qu’après
avoir obtenu l’accord de l’assemblée fédérale. Cette proposition a pris la forme d’une
proposition de minorité lors de son passage devant la chambre basse. Les
parlementaires ont cependant préféré la version de la majorité de sa commission par
103 voix contre 57. L’initiative Joder a donc été classée. Au vote sur l’ensemble, la
proposition de la CIP-CN a été acceptée à l’unanimité. La discussion s’est poursuivie au
Conseil des Etats lors de la session d’hiver. Les sénateurs ont clairement exprimé leur
souhait de s’en tenir à la législation actuelle (soit de limiter l’influence des commissions
à un avis consultatif). Ils ont donc refusé la proposition du Conseil fédéral (28 voix
contre 10 et 7 abstention), refusé la proposition du Conseil national (reprise dans une
minorité Föhn (udc, SZ) et refusée par 33 voix contre 7) et refusé la minorité Stöckli (ps,
BE) qui souhaitait que les commissions des deux conseils aient un droit de veto (par
23 voix contre 17). Le dossier repart donc à la chambre du peuple. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2013
EMILIA PASQUIER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Knapp drei Monate nach Einreichung wurde in der Wintersession 2015 ein Postulat
Stöckli (sp, BE), das im Vorfeld der Vernehmlassung zur Urheberrechtsrevision einen
Bericht zur Verankerung einer flexibleren Kollektivverwertung im Urheberrecht
einforderte, zurückgezogen. Der Bericht hätte aufzeigen sollen, inwiefern eine
zusätzliche Regelung für eine «erweiterte Kollektivlizenz» die beiden aktuell
bestehenden Möglichkeiten einer freiwilligen und obligatorischen Kollektivlizenz in der
Schweiz ergänzen könnte. Die Beschränkung auf die beiden bestehenden Instrumente
sei laut Postulant insofern problematisch, da zum einen die freiwillige Lizenz auf die
Mitglieder der Verwertungsgesellschaften beschränkt sei und somit keinen
vollständigen Rechteerwerb garantiere. Zum anderen sei die obligatorische Lizenz
verhältnismässig rigide und könne sich daher nur schwer an einen raschen Wandel der
Werknutzungen anpassen. Der Bundesrat hatte die Ablehnung des Postulats beantragt,
jedoch nur, weil er die Relevanz und den Nutzen eines zusätzlichen Instrumentes für
durchaus sinnvoll erachtete und daher die Frage einer «erweiterten
Kollektivverwertung» im Rahmen der Vernehmlassung darlegen wollte, womit das
Anliegen des Postulats erfüllt und ein zusätzlicher Bericht nicht mehr vonnöten wäre.
Diese für Hans Stöckli äusserst erfreuliche Rückmeldung war Anlass genug, nicht mehr
am Vorstoss festzuhalten. 4

POSTULAT
DATUM: 07.12.2015
MELIKE GÖKCE
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